
 
Name, Vorname  

geboren am  

wohnhaft in   

 
 
 

Erklärung **) 
 
Hiermit erkläre ich, dass 
 

ich nicht vorbestraft bin, 
 
keine schwebenden Verfahren gegen mich anhängig sind, 
 
keine Maßnahmen wegen Verstoßes gegen Verkehrsvorschriften von 
Gerichten oder sonstigen Behörden gegen mich ergriffen sind. *) 

 
Ich bin wie folgt vorbestraft: *) 
 
 
Über schwebende Verfahren gegen mich ist mir folgendes bekannt: *) 
 
 
 
 
     , den     
 
 
             
        (Unterschrift) 
 
**) Hinweis 
 Die Erklärung dient der schnellen Abwicklung Ihres Antrages. Führungszeugnisse 

enthalten nicht alle Vorstrafen usw. Gleichwohl muß der Vorschrift des § 24 
Absatz 1 – 2 LuftVZO vom Beginn der Ausbildung an genügt werden. Der 
Eingang des auf jeden Fall von der Luftfahrtbehörde anzufordernden 
Strafregisterauszuges dauert bis zu 4 Wochen. 

 Sie können die Erklärung in verschlossenem Umschlag abgeben oder unmittelbar 
an die Luftfahrtbehörde einsenden. In diesen Fällen und dann, wenn sie keine 
Erklärung abgeben wollen, darf mit der Ausbildung nicht begonnen werden, es 
muß die Entscheidung der Luftfahrtbehörde abgewartet werden. 

 
*) Nichtzutreffendes streichen, erforderlichenfalls besonderes Blatt verwenden. 


